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Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen 
Totalrevision, Inkraftsetzung auf den 1. September 2016 

 
Das Gemeindeparlament genehmigte die Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen 
am 23. Mai 2016. Innert der gesetzlichen Frist wurde kein Rechtsmittel ergriffen. Gemäss § 33 der 
Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen legt der Stadtrat das Inkrafttreten fest. 
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 
 
1. Die Verordnung über das Friedhof- und Bestattungswesen wird auf den 1. September 2016 

in Kraft gesetzt. 
 

2. Die Abteilung Sicherheit und Gesundheit wird beauftragt, die Inkraftsetzung amtlich zu publi-
zieren. 
 

3. Die Stadtschreiberin wird beauftragt, die totalrevidierte Verordnung über das Friedhof- und 
Bestattungswesen (SKR Nr. 12.10) in der Sammlung kommunales Recht nachzuführen. 
 

4. Mitteilung an 

 Stadtschreiberin 

 Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit 

 Stadtkanzlei 

 Archiv 
 
Status: öffentlich 
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